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(54) SCHLIESSSYSTEM FÜR TÜREN ODER FENSTER

(57) Die Erfindung betrifft ein Schließsystem (1) für
Türen (2) oder Fenster umfassend zumindest eine Öff-
nungs- und/oder Schließeinrichtung in Form eines Ein-
steckschlosses (3), ein sich entlang einer Rotationsach-
se (RA) erstreckendes Mitnehmerelement (4) und eine
das Mitnehmerelement (4) ringförmig umgebende Ro-
sette (5) sowie zumindest eine drehfest um eine Rotati-
onsachse (RA) mit dem freien Ende des Mitnehmerele-

ments (4) verbindbare Handhabe (6, 6’), wobei das Ein-
steckschloss (3) in eine in der Tür oder dem Fenster vor-
gesehene Ausnehmung einbringbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Einsteckschloss (3) ein Verbin-
dungselement (7, 7’)aufweist und dass die Rosette (5,
5’) über eine Verbindungshülse (8, 8’) mit dem Verbin-
dungselement (7, 7’) verbindbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schließsystem für
Türen oder Fenster gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruches 1.
[0002] Schließsysteme für Türen und Fenster sind in
unterschiedlichsten Ausführungsvarianten bekannt. Die-
se umfassen üblicherweise einen Öffnungs- und/oder
Schließmechanismus beispielsweise in Form eines Ein-
steckschlosses, welches in eine in der Tür oder im Fens-
ter vorgesehen Ausnehmung einbringbar ist. Ferner wei-
sen bekannte Schließsysteme zumindest ein Mitnehmer-
element zur mechanischen Verbindung einer Handhabe
mit dem Öffnungs- und/oder Schließmechanismus des
Schließsystems, insbesondere mit einem darin drehbar
aufgenommenen Nusselement auf, wobei das Mitneh-
merelement hierzu über zumindest eine Durchgangs-
bohrung in der Tür bzw. im Fenster nach außen geführt
ist und an dessen freien, von der Tür oder Fenster ab-
stehenden Endabschnitt die Handhabe montiert ist. Die
Durchgangsbohrung in der Tür bzw. im Fenster wird üb-
licherweise von einer Türrosette bzw. Rosette verdeckt,
wobei die Rosette auch zusätzlich zur Aufnahme
und/oder Führung des freien Endes des Halsabschnittes
der Handhabe dienen kann.
[0003] Bei bekannten Schließsystemen wird die Ro-
sette an der Tür bzw. dem Türblatt oder dem Fenster
bzw. dem Fensterrahmen direkt montiert. Das Mitneh-
merelement ist durch eine vorzugsweise eine zentrale
Durchbrechung oder Durchgangsbohrung der Rosette
hindurchgeführt, d.h. die am Türblatt oder Fensterrah-
men montierte Rosette umgibt das Mitnehmerelement
vorzugsweise konzentrisch. Die Rosette wird bevorzugt
direkt am Türblatt oder am Fensterrahmen festge-
schraubt. Nachteilig weisen derartige Schraubverbin-
dung aufgrund der zur Herstellung der Türblätter oder
Fensterrahmen verwendeten Materialien keine hohe
Stabilität auf, weil insbesondere die Rosette über Ver-
bindungszapfen in Vorbohrungen in der Tür oder im
Fenster eingreift, welche auch zur Aufnahme der
Schraubmittel ausgebildet sind. Die Vorbohrungen für
die Verbindungszapfen und/oder Schraubmittel sind
noch nicht in der Tür vorhanden und müssen häufig erst
bei der Montage des Schließsystems in die Tür bzw. in
das Fenster eingebracht werden, wodurch nachteilig ei-
ne zur Rotationsachse exzentrische Anordnung der Ro-
sette entstehen kann. Darüber hinaus sind die zur Durch-
führung des Mitnehmerelements vorgesehen Bohrun-
gen im Türblatt oder Fensterrahmen nicht genormt, so
dass das im Kastenschloss aufgenommene Mitnehmer-
element häufig nicht zentrisch zu dieser Bohrung ver-
läuft, wodurch eine stabile und konzentrisch zur Dreh-
achse des Mitnehmerelement verlaufende Positionie-
rung der Rosette an der Tür bzw. an dem Fenster er-
schwert wird.
[0004] Aus der DE 10 2018 126 399 A1 ist beispiels-
weise bereits ein Schließsystem für Türen oder Fenster
bekannt, bei dem die Rosette in das durch eine direkt an

dem Einsteckschloss angebrachte Gewindeplatte bereit-
gestelltes Gewinde eingedreht wird. Hierzu weist die Ro-
sette einen querschnittsreduzierten Anschlussflan-
schabschnitt mit einem Außengewinde auf, der in das
Innengewinde der Gewindeplatte einschraubbar ist. Die
Gewindeplatte ist an dem Einsteckschloss drehfest mon-
tiert und wird zusammen mit dem Einsteckschloss in ei-
ner Ausnehmung der Tür bzw. des Fensters eingebracht.
[0005] Die DE 10 2019 121 354 A1 offenbart ein
Schließsystem zur Montage an einem Türblatt oder ei-
nem Fensterrahmen umfassend ebenfalls ein Einsteck-
schloss und eine Rosette, die in ein Gewindeteil eindreh-
bar ist, eine Handhabe und ein stiftartiges Mitnehmere-
lement. Das Gewindeteil ist mittels Sicherungsmittel di-
rekt und drehfest zwischen dem Türblatt bzw. Fenster-
rahmen und dem in einer Ausnehmung des Türblattes
bzw. Fensterrahmens aufgenommenen Einsteckschloss
gesichert. Das Sicherungselement ist durch einen u-för-
migen Bügel gebildet, der das Einsteckschloss ab-
schnittsweise umschließt.
[0006] Nachteilig erfordern die bekannten Schließsys-
teme zur Befestigung der Rosette an dem Einsteck-
schloss ein zusätzliches, separates Bauteil, welches zwi-
schen dem Türblatt bzw. dem Fensterrahmen mit oder
bereits vor der Montage des Einsteckschlosses in der
Ausnehmung der Tür oder des Fensters vorzusehen ist.
Ein nachträgliches Einsetzen des Befestigungs- oder Si-
cherteils nach Montage des Einsteckschlosses im Tür-
blatt ist nicht möglich.
[0007] Ausgehend vom aufgezeigten Stand der Tech-
nik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
Schließsystem für Türen oder Fenster anzugeben, wel-
ches die aus dem Stand der Technik bekannten Nach-
teile beseitigt und welches eine Verbindung mit hoher
axialer Festigkeit zwischen der Rosette und dem Ein-
steckschloss ermöglicht und zusätzlich einen im Ver-
gleich zum Stand der Technik einfachen und kosten-
günstigen Aufbau aufweist.
[0008] Die Aufgabe wird ausgehend von einem
Schließsystem mit den Merkmalen des Oberbegriffs des
Patentanspruches 1 durch dessen kennzeichnende
Merkmale gelöst.
[0009] Der wesentliche Aspekt des erfindungsgemä-
ßen Türgriffes ist darin zu sehen, dass das Einsteck-
schloss ein Verbindungselement aufweist und dass die
Rosette über eine Verbindungshülse mit dem Verbin-
dungselement verbindbar ist. Besonders vorteilhaft ist
damit die Rosette nach erfolgter Montage des Einsteck-
schlosses in der Tür oder im Fenster über die Durch-
gangsbohrung in der Tür bzw. im Fenster mittels der Ver-
bindungshülse direkt am Einsteckschloss selbst bzw.
dessen Schlossgehäuse montierbar, wodurch eine in
Bezug auf die Rotationsachse exakte Positionierung der
Rosette zum Einsteckschloss erreicht wird. Zusätzlich
liegt eine im Vergleich zur Montage an der Rosette am
Türblatt hochstabile, steife Verbindung zwischen der Ro-
sette und dem Einsteckschloss vor. Dabei weisen in einer
bevorzugten Ausführungsvariante das Verbindungsele-
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ment, die Verbindungshülse und die zumindest eine Ro-
sette jeweils korrespondierende Mittel zur Herstellung ei-
nes reversiblen Formschlusses auf, über welche vorteil-
haft ein reversibler Formschluss zwischen dem Einsteck-
schloss zur Griffführung bzw. zur Rosette erreicht wird.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsvariante ist
das Verbindungselement als ringförmiges Gewindeele-
ment mit einem Gewinde realisiert, wobei das Gewinde-
element das Mitnehmerelement ringförmig umgibt. Ana-
log dazu ist die Verbindungshülse als Gewindehülse mit
einem Gewinde realisiert. Das Gewinde der Gewinde-
hülse ist zur Herstellung einer lösbaren Verbindung mit
dem Gewinde des Gewindeelementes ausgebildet.
[0011] Bevorzugt ist das Gewinde des Gewindeele-
mentes als Innengewinde und das Gewinde der Gewin-
dehülse als Außengewinde ausgebildet. Vorteilhaft kann
dadurch auch noch erfolgter Montage des Einsteck-
schlosses in der Tür oder dem Fenster nachträglich die
Gewindehülse mit dem Einsteckschloss bzw. dessen
Schlossgehäuse verbunden werden, und zwar von au-
ßen über die Durchgangsbohrung.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsvariante ist
ein erster freier Endabschnitt der Gewindehülse im In-
nengewinde des Gewindeelementes aufgenommen und
ein zweiter freier Endabschnitt der Gewindehülse steht
von dem Einstreckschloss nach außen hervor. Der her-
vorstehende freie Endabschnitt der Gewindehülse bildet
vorteilhaft einen von außen leicht zugänglichen Monta-
gebereich für die nachfolgende Montage der Rosette
aus, der in Hinblick auf die Rotationsachse bzw. zum
Einstreckschloss eine exakte Positionierung aufweist.
Die Anordnung der Rosette zur Rotationsachse bzw. in
Bezug auf das Einsteckschloss ist damit unabhängig von
der Ausgestaltung der Durchgangsbohrung in der Tür
bzw. dem Fenster. Besonders vorteilhaft erstreckt sich
damit die Verbindungshülse bzw. Gewindehülse im mon-
tierten Zustand entlang der Rotationsachse und umgibt
diese konzentrisch.
[0013] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist das Verbindungselement, insbesondere Gewin-
deelement ringförmig ausgebildet und dreh- und zugfest
in einer vorzugsweise kreisförmigen Durchbrechung im
Schlossgehäuse des Einsteckschlosses aufgenommen.
Das Gewindeelement wird vorzugsweise durch einen
Gewindering gebildet, der hinsichtlich seiner Form und
Dimensionierung an die Durchbrechung im Schlossge-
häuse angepasst ist und somit in dieser kraft-, reib-
und/oder formschlüssig aufgenommen ist, um die erfor-
derliche Dreh- und Zugfestigkeit bereitzustellen. Der Ge-
windering kann beispielsweise bereits bei der Herstel-
lung des Schlossgehäuses integriert oder in einer alter-
nativen Ausführungsvariante einstückig mit dem
Schlossgehäuse ausgebildet sein.
[0014] Weiterhin vorteilhaft ist die Rosette auf das Au-
ßengewinde der Gewindehülse aufschraubbar. Hierzu
ist die Rosette vorzugsweise mehrteilig ausgebildet und
weist zumindest einen Rosettenkörper und eine Roset-
tenblende auf, wobei die Rosettenblende vorzugsweise

auf den Rosettenkörper aufsteckbar ist. Besonders be-
vorzugt weist der Rosettenkörper einen plattenförmigen
Anlageabschnitt und einen unmittelbar daran anschlie-
ßenden Hülsenabschnitt auf, wobei der Rosettenkörper
ein zumindest sich über den Hülsenabschnitt erstrecken-
des Innengewinde umfasst. Das freie Ende der Gewin-
dehülse erstreckt sich innerhalb der Durchgangsbohrung
entlang der Rotationsachse, so dass die Rosette von au-
ßen einfach und zuverlässig auf das Außengewinde auf-
geschraubt werden kann, und zwar derart, dass die Ro-
sette korrekt axial positioniert zur Rotationsachse ver-
läuft.
[0015] Weiterhin vorteilhaft umfasst die Verbindungs-
hülse, insbesondere Gewindehülse ein Konterringele-
ment, das auf das Außengewinde aufschraubbar ist.
Über die Positionierung des Konterringelementes kann
die Einschraubtiefe der Gewindehülse in das Gewinde-
element vorab eingestellt werden.
[0016] Besonders vorteilhaft weist die Verbindungs-
hülse, insbesondere Gewindehülse einen Hülseninnen-
raum mit einem mehrkantigen Querschnitt auf, der einen
Innenmehrkant ausbildet. Vorzugsweise kann der Innen-
mehrkant als Innenvierkant oder Innensechskant oder
Innenachtkant realisiert sein. Damit ist vorteilhaft eine
einfache und drehfeste Montage der Gewindehülse von
außen im Schlossgehäuse mittels handelsüblicher Mon-
tagewerkzeuge möglich.
[0017] Bevorzugt ist das Gewinde bzw. Innengewinde
des Gewindeelementes als Feingewinde, insbesondere
als metrisches Feingewinde ausgebildet ist. Das Gewin-
de bzw. Außengewinde der Gewindehülse und das In-
nengewinde des Rosettenkörpers sind an die Ausgestal-
tung des Innengewindes angepasst und vorzugsweise
ebenfalls als Feingewinde, insbesondere als metrisches
Feingewinde ausgebildet.
[0018] Auch ist Gegenstand der Erfindung ein Ein-
steckschloss zur Verwendung in dem zuvor beschriebe-
nen Schließsystem, wobei das Einsteckschloss ein
Schlossgehäuse aufweist, dass das Schlossgehäuse ein
Verbindungselement aufweist und dass eine Rosette
über eine Verbindungshülse mit dem Verbindungsele-
ment verbindbar ist. Besonders vorteilhaft ist das erfin-
dungsgemäße Einsteckschloss damit zur direkten, vor-
zugsweise formschlüssigen Verbindung zumindest einer
Rosette mit dem Schlossgehäuse eingerichtet, ohne das
es hierzu zusätzlicher, aus dem Stand der Technik be-
kannter Montagehilfsmittel bedarf.
[0019] Weiterhin vorteilhaft weist das Schlossgehäuse
eine vorzugsweise kreisförmige Durchbrechung auf, in
der das vorzugsweise ringförmige Verbindungselement,
insbesondere Gewindeelement drehfest aufgenommen
ist. In einer alternativen Ausführungsvariante kann das
Verbindungselement auch einstückig mit dem Schloss-
gehäuse ausgebildet oder stoffschlüssig mit diesem ver-
bunden sein.
[0020] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus der
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispie-
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len und aus den Figuren. Dabei sind alle beschriebenen
und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in
beliebiger Kombination grundsätzlich Gegenstand der
Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in
den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung. Auch wird
der Inhalt der Ansprüche zu einem Bestandteil der Be-
schreibung gemacht.
[0021] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es
zeigen beispielhaft:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Tür mit ei-
nem erfindungsgemäßen Schließsystem,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines erfindungs-
gemäßen Schließsystems,

Fig. 3 eine perspektivische Explosionsdarstellung
des erfindungsgemäßen Schließsystems ge-
mäß Figur 2,

Fig.4 eine perspektivische Ansicht des erfindungsge-
mäßen Schließsystems umfassend das Ein-
steckschloss nebst den Gewindehülsen,

Fig. 5 eine perspektivische Seitenansicht des Ein-
steckschlosses mit integrierten Verbindungse-
lement,

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht des erfindungsge-
mäßen Schließsystems ohne das Einsteck-
schloss und

Fig. 7 einen perspektivischen Längsschnitt durch die
zwei gegenüberliegende Verbindungshülsen
mit darauf aufgeschraubten Rosetten.

[0022] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden in den Figuren identische Bezugszei-
chen verwendet. Ferner werden der Übersichtlichkeit
halber nur Bezugszeichen in den einzelnen Figuren dar-
gestellt, die für die Beschreibung der jeweiligen Figur er-
forderlich sind. Auch ist die Erfindung in den Figuren an-
hand schematischer Ansichten zur Erläuterung des
grundlegenden Prinzips der Erfindung beispielhaft dar-
gestellt.
[0023] In Figur 1 ist in eine perspektivische Ansicht ei-
nes erfindungsgemäßen Schließsystems 1 für Türen 2
oder Fenster beispielhaft dargestellt, wobei das in Figur
1 beispielhaft dargestellte erfindungsgemäße
Schließsystem 1 an einer Tür 2 montiert ist.
[0024] Unter einer Tür 2 im erfindungsgemäßen Sinne
wird das Blatt oder der Flügel einer Tür 2 verstanden,
welche üblicherweise in einer Türzarge aufgenommen
ist. Es versteht sich, dass das erfindungsgemäße
Schließsystems 1 auch in einem Fenster bzw. dessen
Fensterrahmen Verwendung finden, ohne dass hier-
durch der Erfindungsgedanke verlassen wird.

[0025] Das erfindungsgemäße Schließsystems 1 um-
fasst eine Öffnungs- und/oder Schließeinrichtung in
Form eines Einsteckschlosses 3, ein sich entlang einer
Rotationsachse RA durch das Einsteckschloss 3 erstre-
ckendes Mitnehmerelement 4 sowie zumindest eine das
Mitnehmerelement 4 ringförmig umgebende Rosette 5,
5’ sowie zumindest eine Handhabe 6, 6’. Im vorliegenden
Ausführungsbeispiel betreffend die Montage des
Schließsystems 1 an einer Tür 2 sind zwei Rosetten 5,
5’ und zwei Handhaben 6, 6’ vorgesehen, welche jeweils
an einem freiendseitigen Endabschnitt des Mitnehmer-
elements 4 angeordnet bzw. mit diesem verbunden sind.
Die Rosette 5, 5’ ist zur Abdeckung der zur Durchführung
des Mitnehmerelementes 4 in die Tür 2 oder das Fenster
eingebrachte Durchgangsbohrung vorgesehen und
dient darüber hinaus als Führung für die unmittelbar da-
ran anschließende oder in diese abschnittsweise eingrei-
fende Handhabe 6, 6’. Im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel sind so genannten "Mini"- Rosetten gezeigt, deren
äußerer Durchmesser nur unwesentlichen größer als der
Durchmesser der Handhabe 6, 6’ ist.
[0026] Das Einsteckschloss 3 ist in eine in der Tür 2
oder dem Fenster vorgesehene Ausnehmung einbring-
bar, wobei im vorliegenden Ausführungsbeispiel das Ein-
steckschloss 3 über eine Falle 3.1 und einen Riegel 3.2
verfügt, die in einem Schlossgehäuse 3.3 zumindest teil-
weise aufgenommen sind. Zur Aufnahme des Einsteck-
schlosses 3 ist bei herkömmlichen Türen, insbesondere
aus Holz oder einem holzartigen Material hergestellten
Türen zumindest eine genormte, stirnseitig geöffnete
Ausnehmung in das Türblatt 2 eingebracht. Analog dazu
finden sich auch vorbereitete Durchgangsbohrungen zur
Durchführung des Mitnehmerelements 4 durch die Tür 2
und das in der Ausnehmung aufgenommene Einsteck-
schloss 3 (in den Figuren nicht gezeigt).
[0027] Eine im Einsteckschloss 3 bzw. dessen
Schlossgehäuse 3.3 aufgenommene Öffnungs-
und/oder Schließmechanik steht in an sich bekannter
Weise in Wirkverbindung mit der Falle 3.1 und/oder dem
Riegel 3.2, wobei diese vorzugsweise einen Schließzy-
linder (nicht in Figur 1 gezeigt) umfasst, der seinerseits
wiederum in Wirkverbindung mit dem Riegel 3.2 des Ein-
steckschlosses 3 steht, um ein Abschließen bzw. Ab-
sperren der Tür 2 zu ermöglichen. Im abgeschlossenen
Zustand ist die Tür 2 auch nicht mehr durch eine entspre-
chende Betätigung der Falle 3.1 bzw. einer der Handha-
ben 6, 6’ zu öffnen.
[0028] Das Schlossgehäuse 3.3 des Einsteckschlos-
ses 3 ist kastenförmig und zur Aufnahme der Öffnungs-
und/oder Schließmechanik ausgebildet. Das kastenför-
mige Schlossgehäuse 3.3 ist aus Metall, insbesondere
einem Flachmaterial aus Metall, vorzugsweise einem
Metallblech hergestellt. Ein Teil der im Schlossgehäuse
3.3 aufgenommenen Öffnungs- und/oder Schließme-
chanik ist ein drehbar gelagertes Nusselement 3.4, wel-
ches eine Wirkverbindung zwischen dem Mitnehmerele-
ment 4 und weiteren Bauteilen der Öffnungs- und/oder
Schließmechanik, insbesondere der Falle 3.1, dem Rie-
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gel 3.2 und dem Schließzylinder herstellt. Vorzugsweise
besteht eine formschlüssige Verbindung zwischen dem
Mitnehmerelement 4 und dem Nusselement 3.4 und das
Mitnehmerelement 4 ist auch nach erfolgter Montage des
Einsteckschlosses 3 in der Tür 2 über das Nusselement
3.4 freigebende Durchgangsbohrungen in der Tür 2 so-
wie zugehörige Durchbrechungen im Schlossgehäuse
3.3 in das Nusselement 3.4 zur Herstellung der form-
schlüssigen Verbindung einführbar.
[0029] Die zumindest eine Handhabe 6, 6’ ist im mon-
tierten Zustand drehfest mit dem Mitnehmerelement 4
verbunden, wobei das Mitnehmerelement 4 in Form einer
stiftartigen bzw. stabförmigen Welle ausgebildet ist, die
zumindest einen mehrere Kanten aufweisenden Ab-
schnitt aufweist. Üblicherweise ist das Mitnehmerele-
ment 4 zumindest abschnittsweise in Form eines Betä-
tigungsmehrkants, insbesondere Vierkants realisiert. Es
versteht sich, dass auch alternative Ausführungsvarian-
ten eines derartigen Mitnehmerelements 4 möglich sind,
ohne dass dadurch der Erfindungsgedanke verlassen
wird.
[0030] Die zumindest eine Handhabe 6, 6’ und das Mit-
nehmerelement 4 weisen eine gemeinsame Schwenk-
bzw. Rotationsachse RA auf, wobei auch das Mitneh-
merelement 4 aufnehmende Nusselement 3.4 entspre-
chend um die Rotationsachse RA drehbar im Einsteck-
schloss 3 gelagert ist. Durch ein Schwenken der Hand-
habe 6, 6’ um die Schwenk- bzw. Rotationsachse RA
wird eine Dreh- bzw. Rotationsbewegung des Mitneh-
merelements 4 um die eigene Längsachse erzeugt. Das
Mitnehmerelement 4 steht hierbei über das Nusselement
3.4 mit der Falle 3.1 derart in Wirkverbindung, dass die
von der Handhabe 6, 6’ erzeugte Schwenkbewegung zu-
nächst in eine Dreh- bzw. Rotationsbewegung des Mit-
nehmerelements 4 und schließlich in eine Rückholbewe-
gung der Falle 3.1 umgesetzt wird.
[0031] Die Handhabe 6 umfasst beispielsweise einen
Halsabschnitt 6.1 und einen daran anschließenden läng-
lichen Drückerabschnitt 6.2, wobei sich der Halsab-
schnitt 6.1 entlang und konzentrisch um die Schwenk-
bzw. Rotationsachse RA und der Drückerabschnitt 6.2
der Handhabe 6 entlang einer radial von der Schwenk-
bzw. Rotationsachse RA seitlich abstehenden Drücker-
längsachse erstreckt, die vorzugsweise senkrecht zur
Schwenk- bzw. Rotationsachse RA verläuft. Die Hand-
habe 6, 6’ ist damit drehfest um die Rotationsachse RA
mit dem freien Ende des Mitnehmerelementes 4 verbun-
den. Die axiale Fixierung der Handhabe 6, 6’ am Mitneh-
merelement 4 kann beispielsweise über eine radial zur
Rotationsachse RA im Halsabschnitt 6.1 aufgenommene
Madenschraube oder eine im Halsabschnitt 6.1 integrier-
te Klemmvorrichtung erfolgen.
[0032] Erfindungsgemäß weist das Einsteckschloss 3
Verbindungselement 7, 7’ auf, welches das Mitnehmer-
element 4 ringförmig umgibt. Das Verbindungselement
7, 7’ ist vorzugsweise als Gewindeelement 7, 7’ mit einem
Gewinde 7.1, 7.1’ realisiert, wobei das Gewindeelement
7, 7’ vorzugsweise durch ein separates Bauteil, und zwar

ein ringförmiges Gewindeelement 7, 7’ gebildet ist, wel-
ches in einer vorzugsweise kreisförmigen Durchbre-
chung 3.5 im Schlossgehäuse 3.3 aufgenommen ist. Das
Gewinde 7.1, 7.1’ ist bevorzugt als Innengewinde aus-
gebildet.
[0033] Das ringförmige Gewindeelement 7, 7’ ist dabei
dreh- und zugfest in der Durchbrechung 3.5 im Schloss-
gehäuse 3.3 montiert bzw. integriert und umgibt das
durch das Schlossgehäuse 3.3 hindurch geführte Mit-
nehmerelement 4 konzentrisch. Durch diese direkte In-
tegration des Gewindeelementes 7, 7’ in das Schlossge-
häuse 3.3 des Einsteckschlosses 3 ist ein Anschluss-
punkt für die erfindungsgemäße direkte Montage der Ro-
sette 5, 5’ am Einsteckschloss 3 vorbereitet.
[0034] In den Figuren 2, 3 und 7 ist das ringförmige
Gewindeelement 7, 7’ bereits im Schlossgehäuse 3.3
aufgenommen, wobei der Durchmesser des als Ge-
windering ausgebildeten ringförmige Gewindeelement 7,
7’ derart gewählt ist, dass der Zugang zu der im Schloss-
gehäuse 3.3 aufgenommenen Nusselement 3.4 gege-
ben ist.
[0035] Alternativ kann das Verbindungselement 7, 7’
auch einstückig mit dem Schlossgehäuse 3.3 ausgebil-
det oder stoffschlüssig mit diesem verbunden sein. Im
Falle der einstückigen Ausbildung des Verbindungsele-
mentes 7, 7’ kann das Innengewinde 7.1, 7.1’ unmittelbar
in den die kreisförmige Durchbrechung 3.5 umgebenden
Randabschnitt des Schlossgehäuses 3.3 eingebracht
sein, sofern dies die Materialeigenschaften des Schloss-
gehäuses 3.3 zulassen.
[0036] Das Gewinde bzw. Innengewinde 7.1, 7.1’ ist
dabei vorzugsweise als Feingewinde mit einem im Ver-
gleich zu einem Regelgewinde engeren Gewindeprofil
ausgebildet, und zwar besonders bevorzugt als metri-
sches Feingewinde.
[0037] Zur Herstellung einer lösbaren Verbindung zwi-
schen der Rosette 5, 5’ und dem Einsteckschloss 3 bzw.
dessen Schlossgehäuse 3.3 ist erfindungsgemäß zumin-
dest eine Verbindungshülse 8, 8’ vorgesehen, welche
mit dem Verbindungselement 7, 7’ verbindbar ist. Die
Verbindungshülse 8, 8’ ist bevorzugt als Gewindehülse
realisiert.
[0038] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel gemäß
der Figuren 2 bis 7 sind eine erste und zweite Gewinde-
hülse 8, 8’ vorgesehen, welche zur Montage einer ersten
und zweiten Rosette 5, 5’ am Einsteckschloss 3 ausge-
bildet sind. Dabei weisen die erste und zweite Gewinde-
hülse 8, 8’ beispielsweise eine unterschiedliche Hülsen-
länge entlang der Rotationsachse RA auf., und zwar ist
die erste Gewindehülse 8 länger als die zweite Gewin-
dehülse 8’, was der Einbausituation des Einsteckschlos-
ses 3 in der Tür 2 geschuldet ist.
[0039] Zur Herstellung der vorzugsweise lösbaren
Verbindung mit dem Gewindeelement 7, 7’ und der Ro-
sette 5, 5’ weist die Gewindehülse 8, 8’ ein Gewinde 8.1,
8.1’ auf, welches vorzugsweise als Außengewinde aus-
gebildet ist, das sich entlang der Außenfläche der Ge-
windehülse 8, 8’ erstreckt. Das Außengewinde 8.1, 8.1’
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ist derart ausgebildet, dass dieses in das Innengewinde
7.1, 7.1’ des Gewindeelementes 7, 7’ einschraubbar ist.
Das Gewindeprofil des Außengewindes 8.1, 8.1’ ist hier-
zu an das Gewindeprofil des Innengewindes 7.1, 7.1’ an-
gepasst, wobei das Außengewindes 8.1, 8.1’ ebenfalls
bevorzugt als Feingewinde, besonders bevorzugt als
metrisches Feingewinde ausgebildet ist. Zur Durchfüh-
rung des Mitnehmerelementes 4 durch die Gewindehül-
se 8, 8’ weist diese einen Hülseninnenraum auf, der hin-
sichtlich seines Querschnitts und Durchmessers an das
durchzuführende Mitnehmerelement 4 angepasst ist,
und zwar derart, dass auch eine Drehung des Mitneh-
merelementes 4 um die Rotationsachse RA bei fest mit
dem Schlossgehäuse 3.3 verschraubter Gewindehülse
8, 8’ problemlos möglich ist. Der Hülseninnenraum kann
beispielsweise einen mehrkantigen Querschnitt aufwei-
sen, der einen Innenmehrkant ausbildet. Vorzugsweise
ist der Innenmehrkant in Form eines Innenvierkants oder
eines Innensechskants oder eines Innenachtkants rea-
lisiert.
[0040] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel gemäß
der Figuren 3, 4 sowie 6 und 7 weist der Hülseninnen-
raum einen sechskantigen Querschnitt auf, der sich un-
verändert über die gesamte Hülsenlänge entlang der Ro-
tationsachse RA erstreckt. Im montierten Zustand fällt
die Längsachse der Gewindehülse 8, 8’ mit der Rotati-
onsachse RA zusammen, so dass das Außengewinde
8.1, 8.1’ konzentrisch um die Rotationsachse RA verläuft.
Vorteilhaft bildet der Hülseninnenraum damit einen In-
nensechskant aus, um ein Eindrehen und Festziehen der
Gewindehülse 8, 8’ im Gewindeelement 7, 7’ mittels her-
kömmlicher Montagehilfsmittel zu ermöglichen.
[0041] Ferner weist die Gewindehülse 8, 8’ ein Kon-
terringelement 8.2, 8.2’ auf, welches auf das auf der Au-
ßenumfangsfläche der Gewindehülse 8, 8’ vorgesehene
Außengewinde 8.1, 8.1’ aufschraubbar ist, wobei mittels
dem Konterringelement 8.2, 8.2’ die in das Gewindeele-
ment 7, 7’ eingeschraubte Gewindehülse 8, 8’ vor einem
selbständigen Lösen vom Einsteckschloss 3 gesichert
ist. Hierzu ist das Konterringelement 8.2, 8.2’ in direkte
Anlage mit der Außenseite des Gewindeelementes 7, 7’
bzw. mit dem die Durchbrechung 3.5 umgebenden Ab-
schnitt des Schlossgehäuses 3.3. bringbar, so dass eine
Reib- und/oder Klemmverbindung entsteht.
[0042] Erfindungsgemäß ist die Rosette 5, 5’ über die
Gewindehülse 8, 8’ mit dem ringförmigen Gewindeele-
ment 7, 7’ verbindbar, d.h. die Rosette 5, 5’ ist mittels der
Gewindehülse 8, 8’ direkt mit dem im Schlossgehäuse
3.3 aufgenommenen ringförmigen Gewindeelement 7, 7’
und damit mit dem Einsteckschloss 3 verbindbar, und
zwar vorzugsweise mittels einer lösbaren Verbindung in
Form einer Schraubverbindung. Hierzu ist ein erster frei-
er Endabschnitt der Gewindehülse 8, 8’ im Innengewinde
7.1, 7.1’ des Gewindeelementes 7, 7’ aufgenommen und
ein zweiter freier Endabschnitt der Gewindehülse 8, 8’
steht von dem Einstreckschloss 3 nach außen hervor,
und zwar entlang der Rotationsachse RA vom Schloss-
gehäuse 3.3. Der zweite Endabschnitt bildet den An-

schlussbereich für die Rosette 5, 5’ aus, wobei dieser
vorzugsweise vollständig in der Durchgangsbohrung in
der Tür 2 bzw. dem Türblatt aufgenommen ist.
[0043] Die Rosette 5, 5’ ist vorzugsweise mehrteilig
ausgebildet und weist einen Rosettenkörper 5.1, 5.1’ und
eine Rosettenblende 5.2, 5.2’ auf, welche auf den Ro-
settenkörper 5.1, 5.1’ aufsteckbar ist. Der Rosettenkör-
per 5.1, 5.1’ der Rosette 5, 5’ umfasst jeweils einen plat-
tenförmigen Anlageabschnitt 5.11, 5.11’ und einen un-
mittelbar daran anschließenden Hülsenabschnitt 5.12,
5.12’, wobei im vorliegenden Ausführungsbeispiel der
Rosettenkörper 5.1, 5.1’ ein zumindest sich über den Hül-
senabschnitt 5.12, 5.12’ erstreckendes Innengewinde
5.13, 5.13’ aufweist.
[0044] Der plattenförmige Anlageabschnitt 5.11, 5.11’
weist vorzugsweise einen kreisförmigen Querschnitt mit
einer ringförmigen Stirnfläche auf, wobei die ringförmige
Stirnfläche eine Durchgangsbohrung mit kreisförmiger
Öffnung umschließt, die in den Innenraum des Hülsen-
abschnittes 5.12 übergeht. Die ringförmige Stirnfläche
wird von der Rosettenblende 5.2, 5.2’ vollständig abge-
deckt, wobei sich diese auch über den seitlichen Rand
des plattenförmigen Anlageabschnittes 5.11, 5.11’ er-
streckt und diesen ebenfalls vollständig abdeckt.
[0045] Die Rosettenblende 5.2, 5.2’ weist ebenfalls ei-
nen kreisförmigen Durchbruch auf, welcher vorzugswei-
se deckungsgleich zur Durchgangsbohrung im platten-
förmigen Anlageabschnitt 5.11, 5.11’ ist und näherungs-
weise dem Querschnitt des Halsabschnittes 6.1 der
Handhabe 6 entspricht. Zum Verschluss des kreisförmi-
gen Durchbruchs in der Rosettenblende 5.2, 5.2’ ist eine
kreisförmige Abdeckscheibe 5.3, 5.3’ vorgesehen, wel-
che eine an die Querschnittsform des Mitnehmerelemen-
tes 4 angepasste, zentrale Durchbrechung aufweist.
[0046] Die kreisförmige Abdeckscheibe 5.3, 5.3’ ist auf
das Mitnehmerelement 4 nach Montage der Rosette 5,
5’ am Einsteckschloss 3 aufsteckbar und verschließt den
kreisförmigen Durchbruch in der Rosettenblende 5.2,
5.2’ vorzugsweise vollständig. In vorliegenden Ausfüh-
rungsvariante weist die zentrale Durchbrechung in der
kreisförmigen Abdeckscheibe 5.3, 5.3’ einen an die
Querschnittsform des Mitnehmerelement 4 angepass-
ten, quadratischen Querschnitt auf, wie beispielsweise
aus den Figuren 3, 5 und 6 ersichtlich.
[0047] Die Länge der Gewindehülse 8, 8’ ist an die
Länge der jeweiligen Durchgangsbohrung von der Au-
ßenfläche der Tür 2 bis zur Ausnehmung in der Tür 2
angepasst, wobei die Einschraubtiefe des ersten En-
dabschnittes der Gewindehülse 8, 8’ in das ringförmige
Gewindeelement 7, 7’ durch die Anordnung des Konter-
ringelementes 8.2, 8.2’ im ersten Endabschnitt der Ge-
windehülse 8, 8’ eingestellt werden kann.
[0048] Auch die Länge des Hülsenabschnittes 5.12,
5.12’ des Rosettenkörpers 5.1, 5.1’ ist abhängig von der
Einbausituation des Einsteckschlosses 3 in der Tür 3 ge-
wählt, und zwar weist im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel der Rosettenkörper 5.1 der ersten Rosette 5 einen
längeren Hülsenabschnitt 5.12 als der Rosettenkörper
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5.1’ der zweiten Rosette 5’ auf. In den Figuren 6 und 7
sind entsprechende ausgebildete Rosetten 5, 5’ und die
zugehörigen Gewindehülsen 8, 8’ mit unterschiedlichen
Längen dargestellt.
[0049] Die Erfindung wurde voranstehend an Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich, dass
zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen möglich
sind, ohne dass dadurch der der Erfindung zugrundelie-
gend Erfindungsgedanke verlassen wird.

Bezugszeichenliste

[0050]

1 Schließsystem
2 Tür bzw. Türblatt
3 Einsteckschloss
3.1 Falle
3.2 Riegel
3.3 Schlossgehäuse
3.4 Nusselement
3.5 Durchbrechung
4 Mitnehmerelement
5, 5’ Rosette
5.1, 5.1’ Rosettenkörper
5.11, 5.11’ plattenförmigen Anlageabschnitt
5.12, 5.12’ Hülsenabschnitt
5.13, 5.13’ Innengewinde
5.2, 5.2’ Rosettenblende
5.3, 5.3’ kreisförmige Abdeckscheibe
6, 6’ Handhabe
6.1 Halsabschnitt
6.2 Drückerabschnitt
7, 7’ Verbindungselement, vorzugsweise Ge-

windeelement
7.1, 7.1’ Gewinde, vorzugsweise Innengewinde
8, 8’ Verbindungshülse, vorzugsweise Gewin-

dehülse
8.1, 8.1’ Gewinde, vorzugsweise Außengewinde
8.2, 8.2’ Konterringelement

RA Rotationsachse

Patentansprüche

1. Schließsystem (1) für Türen (2) oder Fenster umfas-
send zumindest eine Öffnungs- und/oder
Schließeinrichtung in Form eines Einsteckschlosses
(3), ein sich entlang einer Rotationsachse (RA) er-
streckendes Mitnehmerelement (4) und eine das
Mitnehmerelement (4) ringförmig umgebende Ro-
sette (5, 5’) sowie zumindest eine drehfest um eine
Rotationsachse (RA) mit dem freien Ende des Mit-
nehmerelements (4) verbindbare Handhabe (6, 6’),
wobei das Einsteckschloss (3) in eine in der Tür (2)
oder dem Fenster vorgesehene Ausnehmung ein-
bringbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das

Einsteckschloss (3) zumindest ein Verbindungsele-
ment (7, 7’) aufweist und dass die Rosette (5, 5’)
über eine Verbindungshülse (8, 8’) mit dem Verbin-
dungselement (7, 7’) verbindbar ist.

2. Schließsystem (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verbindungselement (7,
7’), die Verbindungshülse (8, 8’) und die zumindest
eine Rosette (5, 5’) jeweils korrespondierende Mittel
zur Herstellung eines reversiblen Formschlusses
aufweisen.

3. Schließsystem (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbindungselement
(7, 7’) als ringförmiges Gewindeelement mit einem
Gewinde (7.1, 7.1’) realisiert ist, wobei das Gewin-
deelement (7, 7’) das Mitnehmerelement (4) ringför-
mig umgibt.

4. Schließsystem (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungshülse (8, 8’) als Gewindehülse (8, 8’) mit einem
Gewinde (8.1, 8.1’) realisiert ist.

5. Schließsystem (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gewinde (8.1, 8.1’) der Ge-
windehülse (8, 8’) zur Herstellung einer lösbaren
Verbindung mit dem Gewinde (7.1, 7.1’) des Gewin-
deelementes (7) ausgebildet ist und/oder dass das
Gewinde (7.1, 7.1’) des Gewindeelementes (7, 7’)
als Innengewinde und das Gewinde (8.1, 8.1’) der
Gewindehülse (8, 8’) als Außengewinde ausgebildet
ist.

6. Schließsystem (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass ein erster freier
Endabschnitt der Gewindehülse (8, 8’) im Gewinde
(7.1, 7.1’) des Gewindeelementes (7) aufgenommen
ist und ein zweiter freier Endabschnitt der Gewinde-
hülse (8, 8’) von dem Einsteckschloss (3) nach au-
ßen hervorsteht und/oder dass die Gewindehülse (8,
8’) im montierten Zustand sich entlang der Rotati-
onsachse (RA) erstreckt und diese konzentrisch um-
gibt.

7. Schließsystem (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verbindungselement (7, 7’) ringförmig ausgebildet
ist und dreh- und zugfest in einer vorzugsweise kreis-
förmigen Durchbrechung (3.5) im Schlossgehäuse
(3.3) des Einsteckschlosses (3) aufgenommen ist.

8. Schließsystem (1) nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Rosette (5,
5’) auf das Außengewinde (8.1, 8.1’) der Gewinde-
hülse (8) aufschraubbar ist.

9. Schließsystem (1) nach einem der Ansprüche 5 bis
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10, dadurch gekennzeichnet, dass die Gewinde-
hülse (8, 8’) ein Konterringelement (8.2, 8.2’) auf-
weist, das auf das Außengewinde (8.1, 8.1’) auf-
schraubbar ist.

10. Schließsystem (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verbindungshülse (8, 8’) einen Hülseninnenraum
mit einem mehrkantigen Querschnitt aufweist, der
einen Innenmehrkant, vorzugsweise einen Innen-
vierkant oder einen Innensechskant oder einen In-
nenachtkant ausbildet.

11. Schließsystem (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rosette (5, 5’) mehrteilig ausgebildet ist und zumin-
dest einen Rosettenkörper (5.1, 5.1’) und eine Ro-
settenblende (5.2, 5.2’) aufweist, wobei die Roset-
tenblende (5.2, 5.2’) vorzugsweise auf den Roset-
tenkörper (5.1, 5.1’) aufsteckbar ist.

12. Schließsystem (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rosettenkörper (5.1, 5.1’)
einen plattenförmigen Anlageabschnitt (5.11, 5.11’)
und einen unmittelbar daran anschließenden Hül-
senabschnitt (5.12, 5.12’) aufweist, wobei der Ro-
settenkörper (5.1, 5.1’) ein zumindest sich über den
Hülsenabschnitt (5.12, 5.12’) erstreckendes Innen-
gewinde (5.13, 5.13’) umfasst.

13. Schließsystem (1) nach einem der Ansprüche 3 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewinde
(7.1, 7.1’) des Gewindeelementes (7, 7’) als Feinge-
winde, insbesondere als metrisches Feingewinde
ausgebildet ist und/oder dass das Gewinde (8.1,
8.1’) der Gewindehülse (8, 8’) und das Gewinde
(5.13, 5.13’) des Rosettenkörpers (5.1, 5.1) als Fein-
gewinde, insbesondere als metrisches Feingewinde
ausgebildet sind.

14. Einsteckschloss (1) zur Verwendung in einem
Schließsystem (1) gemäß einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Einsteckschloss (3) ein Schlossgehäuse (3.3)
aufweist, dass das Schlossgehäuse (3.3) ein Ver-
bindungselement (7, 7’), insbesondere ein Gewin-
deelement mit einem Gewinde (7.1, 7.1’) aufweist
und dass eine Rosette (5, 5’) über eine Verbindungs-
hülse (8, 8’), insbesondere eine Gewindehülse mit
dem Verbindungselement (7, 7’) verbindbar ist.

15. Einsteckschloss (1) nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schlossgehäuse (3.3) eine
vorzugsweise kreisförmige Durchbrechung (3.5)
aufweist, in der das vorzugsweise ringförmige Ver-
bindungselement (7, 7’), insbesondere Gewindeele-
ment drehfest aufgenommen ist und/oder dass das
Verbindungselement (7, 7’), vorzugsweise Gewin-

deelement einstückig mit dem Schlossgehäuse (3.3)
ausgebildet oder stoffschlüssig mit diesem verbun-
den ist.
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